
schädlichen Gerichte) entwickelt. Dabei haben sie eine 
engere Zusammenarbeit mit den staatlichen, gesell
schaftlichen und wirtschaftsleitenden Organen in den 
Betrieben gesucht, um konkreter auf die örtlichen 
Schwerpunkte für die Rechtserläuterung eingehen zu 
können und den organisatorischen Ablauf besser zu 
sichern.
Verstärkt wurden Verfahren genutzt, um wirksamer auf 
den Schutz des sozialistischen Eigentums hinzuwirken. 
Diese Tätigkeit der Gerichte hat zum Ziel, die Verant
wortung eines jeden Werktätigen für die Unantastbar
keit des sozialistischen Eigentums und für die Beseiti
gung von Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
von Straftaten gegen das sozialistische Eigentum zu er
höhen. Es wurde auch erkannt, daß es darauf ankommt, 
insbesondere vor Arbeitern, Genossenschaftsbauern und 
Jugendlichen aufzutreten und die Arbeitskollektive in 
den Betrieben beim Kampf um die Anerkennung als 
Bereich der vorbildlichen Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit wirksam zu unterstützen.
Die rechtserzieherische Tätigkeit ist aber zum Teil noch 
einseitig entwickelt. Das zeigt sich darin, daß z. B. die 
Verhandlungen im Gericht vor erweiterter Öffentlich
keit überwiegend mit Schulklassen oder die Erläuterung

des sozialistischen Rechts größtenteils bei Schulungsver
anstaltungen bestimmter Einrichtungen durchgeführt 
werden. Bei einigen Kreisgerichten stand die Hauptver
handlung unmittelbar im Betrieb oder die öffentliche 
Auswertung von Verfahren zu wenig im Blickpunkt. 
Ursache hierfür war u. a., daß teils 

• — Zufriedenheit bestand, wenn schon eine bestimmte 
Zahl von Veranstaltungen erreicht wurde;

— die Auffassung bestand, Verhandlungen von Ver
fahren in Betrieben stellten wegen des damit ver
bundenen erhöhten Aufwands eine zusätzliche Be
lastung dar;

— zu hohe Anforderungen an die Geeignetheit eines 
Verfahrens zur Verhandlung im Betrieb gestellt wer
den;

— Probleme auftreten, wie z. B. in dreischichtig arbei
tenden Betrieben die Öffentlichkeitsarbeit mit den 
Kollektiven der Arbeiter am zweckmäßigsten orga
nisiert werden kann.

Über solche Probleme erfolgten Beratungen sowie Aus
einandersetzungen, und es wurden mit Unterstützung 
der Parteiorganisation Maßnahmen zur Erhöhung der 
Wirksamkeit der gerichtlichen Verfahren und der 
Rechtserziehung festgelegt.

Oberrichter Dr. HERBERT POMPOES und Oberlichter Dr. SIEGFRIED WITTENBECK, 
Mitglieder des Präsidiums des Obersten Gerichts

Bericht über die 13. Plenartagung des Obersten Gerichts
Am 18. Dezember 1974 beriet das Plenum des Obersten 
Gerichts auf seiner 13. Tagung über die Umsetzung 
der 8. Plenartagung des Obersten Gerichts zur Er
höhung der Wirksamkeit der Rechtsprechung bei Straf
taten gegen das sozialistische Eigentum. Dazu lag den 
Mitgliedern des Plenums ein Bericht des Präsidiums 
des Obersten Gerichts vor./l/

In seinem einleitenden Referat hob Vizepräsident 
. Z i e g l e r  die Bedeutung einer wirksamen Rechtspre
chung auf diesem Gebiet hervor, die sich u. a. daraus 
ergibt, daß das sozialistische Eigentum in Verbindung 
mit den sozialistischen Produktionsverhältnissen ein 
tragender Pfeiler unserer sozialistischen Entwicklung 
und der Verwirklichung der auf dem VIII. Parteitag 
der SED gestellten Hauptaufgabe ist. Dabei sei auch 
beachtlich, daß die kriminellen Angriffe auf das sozia— 
listische Eigentum etwa ein Fünftel der Kriminalität 
ausmachen und daß dieser Teil der Kriminalität ins
gesamt die sozialistische Entwicklung empfindlich 
stört. Zur Umsetzung der Festlegungen der 8. Plenar
tagung sowie zur Vorbereitung der 13. Plenartagung 
habe das Oberste Gericht nach umfangreichen ope
rativen Untersuchungen die Rechtsprechung analysiert. 
In zahlreichen Beratungen mit Richtern der Bezirks
und Kreisgerichte sei Anleitung zu einer differenzier
ten Anwendung der Strafen nach Art und Dauer und 
zur wirksamen Ausgestaltung von Strafen ohne Frei
heitsentzug, insbesondere der Verurteilung auf Bewäh
rung, gegeben worden. Auf diesem Wege habe das 
Oberste Gericht auch auf die konsequente Bestrafung 
der hartnäckigen Rückfalltäter und der schweren An
griffe gegen das sozialistische Eigentum orientiert. 
Durch die Rechtsprechung und die operative Anleitung 
der Gerichte sei die Strafpraxis zum Schutze des 
sozialistischen Eigentums — in voller Übereinstimmung 
mit dem Generalstaatsanwalt der DDR — konsequenter 
und differenzierter gestaltet worden. Ungerechtfertigte 
Milde bei schweren Angriffen auf das sozialistische

Hl Der Bericht des Präsidiums 1st ln diesem Heft veröffentlicht.

Eigentum sei im wesentlichen überwunden. Gemein
sam mit dem Generalstaatsanwalt der DDR seien Maß
nahmen ergriffen worden, um teilweise undifferen
zierten Straferhöhungen entgegenzuwirken.
Als Schwerpunkt der weiteren Arbeit nannte Ziegler 
die Aufgabe, die bisher unter Berücksichtigung der 
Tatschwere, der Persönlichkeit des Täters und der Tat
motive entwickelten Maßstäbe für die Strafzumessung 
weiter zu konkretisieren, um insbesondere bei Vergehen 
noch besser zwischen der Anwendung von Freiheits
strafen und der Verurteilung auf Bewährung zu diffe
renzieren. Dabei müsse klargestellt werden, daß kon
sequenter Schutz des sozialistischen Eigentums nicht 
nur durch die Anwendung von Freiheitsstrafen 
gewährleistet wird oder Verzicht auf Strafen ohne 
Freiheitsentzug bedeutet. Vor allem gegenüber Erst- 
tätem seien die Möglichkeiten staatlich-gesellschaft
licher Erziehung auszuschöpfen, die das Strafrecht 
bietet. Dazu sei jedoch eine stärkere und zielstrebigere 
Zusammenarbeit mit den Werktätigen und ihren Kol
lektiven erforderlich.
Der Stellvertreter des Generalstaatsanwalts der DDR 
B o r c h e r t  schätzte ein, daß entsprechend der Auf
gabenstellung im Plan der gemeinsamen Aufgaben 
der drei zentralen Justizorgane die Wirksamkeit der 
Strafverfahren wegen Eigentumsstraftaten erhöht 
wurde. In der Qualität der Ermittlungen, bei der diffe
renzierten Anwendung der Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit und in der Öffentlichkeits
arbeit seien Fortschritte erzielt worden. Dabei sei das 
Bemühen der Justiz- und Sicherheitsorgane sichtbar 
geworden, diese Aufgaben ihrem politischen Inhalt 
entsprechend zu lösen. Andererseits dürfe nicht über
sehen werden, daß es noch eine Reihe ungelöster Pro
bleme gibt. Hierzu nannte Borchert u. a. die Strafzu
messung bei denjenigen Eigentumsdelikten, die im 
wesentlichen nicht mit dem Ziel der persönlichen Be
reicherung begangen werden, die Präzisierung der 
Kriterien für die Abgrenzung der Strafen mit und 
ohne Freiheitsentzug, die Auslegung des Gruppen-
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